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schriftliche Vorlage bestätigt dieses Urteil. Anders ist es dem 
Brief des Grafen von Flandern (n. 23) ergangen. Schon Duchesne 
hatte das H. der Hs. stillschweigend in Guillelmus verbessert, 
denn dem Inhalt nach kann der Absender niemand anders sein 
als Wilhelm von der Normandie, der 1127 — 28 von Ludwigs VI. 
Gnaden Graf von Flandern war. Da die Angaben des Briefes 
aufs trefflichste zu dem stimmen, was man aus der besten Quelle, 
Galbert von Brügge, über die Kämpfe Wilhelms wußte, hat man 
den Brief unbedenklich verwertet und ihn sogar genau auf Ende 
März 1128 zu datieren gewußt.1 Mit der Stilkritik konnte man 
ihm nicht zu Leibe gehen; die wenigen Privilegien Wilhelms sind 
als Vergleichsmaterial unbrauchbar. Und doch enthält der Brief 
eine Wendung, die Zweifel hätte erregen müssen: Ecce autem 
ille potens et antiquus hostis meus} rex scilicet Anglorum, suc­
cessibus meis iam duclum indoluit et inmmeram adducens 
militiam et inmodicam afferens pecuniam nuper applicuit . . . 
König Heinrich I. von England war aber schon im August 1127 
nach der Normandie gefahren2; oder sollte deswegen der Brief 
anders zu datieren sein? Mit Rücksicht auf seine Überlieferung 
wird man guttun, ihn preiszugeben. Für die übrigen Briefe dieser 
Gruppe ist im einzelnen der Nachweis, daß es sich um Stilübungen 
handelt, hier nicht möglich und wohl auch überflüssig; wären sie 
echt, so wäre doch schwer erklärlich, wie ein Sammler aus ver­
schiedenen Archiven sich gerade diese verhältnismäßig belanglosen 
Stücke ausgesucht haben sollte.
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In der dritten Gruppe endlich ist die Einheit der Herkunft 
besser gewahrt. Von n. 26 ab stehen alle bestimmbaren Briefe 
in irgendeiner Beziehung zu Sens; auch n. 38, das Privileg Inno­
cenz’ II. für den Archidiakon R. von Provins, denn Provins ge­
hörte zur Diözese Sens. Ein Archidiakon Rainald kommt auch 


